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Erneuerung
der Bestim¬
mungen über
die Strafbar¬
keit der Wider¬
setzlichkeit gegen
Landdragoner,
bey Ausübung
ihres Dienstes.

Herlingen einer fremden Behörde nicht irre füh¬
ren zu lassen , sondern sich durch ge¬
naue Befolgung derbestehendenAn-
ordnungen vor Schaden und Nach-
Lheil zu hüten . Es soll daher auch

10 ) die gegenwärtige Bekanntmachung,
weiche dem Senat der sreyen Hansestadt Bre¬
men mitgetheilt ist , den diesseitigen und aus¬
wärtigen Consuln zugesandt werden , um die
Schiffer und Schiffs - Capitains davon in
Kemitniß zu setzen.

2 .3) Regierungs - Bekanntmachung
Vom i . Juli  182,0 . xubl . Juli  6.
e. 3,

Da aus mehreren vorgckommenen Fallen
ersichtlich ist , daß die in der landesherrlichen
Verordnung vom 22 . Dct . 1817, , xubi.
27 . Nov . s . 3 . , und in dem Strafgesetzbuche
enthaltenen gesetzlichen Bestimmungen über-
die Strafbarkeit der Widersetzlichkeit gegen
Landdragoner bey Ausübung ihres Dienstes
nicht gehörig beachtet werden : so sieht sich die
Regierung veranlaßt , - die hierauf Bezug ha¬
benden gesetzlichen Vorschriften zur Warnung
öffentlich zu wiederholen.

Der § . 28 . der oben erwähnten höchsten
Verordnung über die Errichtung eines Lands,
hragoner - Corps sagt wörtlich;



„Jeder einzelne Landdragoner ist berechtigt,,
Len Schuß der Obrigkeit , insonderheit
denBeystand der Kirchspielsvögte , Bau¬
ervögte und Feldhüter in Anspruch zu
nehmen , auch im Nothfall die erforder¬
liche Mannschaft aus dem Landsturm in
gleicher Maße , wie die Bauertzögte nach
dem §. 10. ihrer Instruction , zur Hülfe
aufzubieten , und dagegen jeher Unter-
than in Beachtung der Auctoritat , in
deren Vollmacht der Dragoner handelt,
ihm nach Kräften Unterstützung und Fols
geleistung schuldig. Widersetzung,
gegen denselben in 2l u s ü b u n g
seines Dienstes wird als Ver-
letzung des , obrigkeitlichen
Dienern schuldigen , Gehor¬
sams,  nach Art . 4Zg . 4Z4 . 4Z9 ., thät-
liches Vergreisen oder Verwunden so>
streng als eine gegen hie Obrig¬
keit selbst verübte Gewalttha-
tig keit,  nach Art . zao . Z21 . Z22»
und 440,. des Strafgesetzbuchs b e-
straft ."

Die in obigen Artikeln 455 . 4Z4 . 4gc>»
angedrohete Strafe besteht in Gefanguiß-
strafe  den Umstanden nach bis zu 2 Jah¬
re n , die Strafe des thätlichcn Vergreifens
aber nach dem Art . 520 . und folgenden in A r-
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